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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kirchheim hat in ihrer Sitzung am 11.12.2017 gemäß § 2 Abs. 

1 BauGB die entsprechenden Beschlüsse zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes und der 

Flächennutzungsplan-Änderung gefasst. 

Der Geltungsbereich ist der nachfolgenden Übersichtskarte (Abb. 1) zu entnehmen. Die Karte unter-

scheidet in den Geltungsbereich (Bereich in dem tatsächlich verändernde Eingriffe geplant sind) und 

den Untersuchungsbereich. Letzterer bezieht sich auf die Erfassung der Vögel, da für diese Tiergruppe 

größere räumliche Störwirkungen anzunehmen sind. Weiterhin ist die bereits feststehende Ausgleichs-

fläche auf dem Flurstück 257/1 Flur 30 für den Neuntöter auf der Übersichtskarte eingezeichnet (blau). 

Der Bericht bezieht sich auf den Entwurf des Bebauungsplans mit Stand vom 09.10.2024. 

Das vorliegende Gutachten verfolgt die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob durch 

die geplante Nutzung artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten betroffen sind. Gegebenen-

falls ist sicherzustellen, dass durch geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG eintreten.  

 
Abb. 1: Abgrenzung des Geltungsbereichs (gelb) sowie des Untersuchungsbereichs (schwarz) und die Ausgleichs-

fläche des Neuntöters (blau) zum Bebauungsplan Nr. 33„Gewerbegebiet Am Körle“; Gemeinde Kirchheim, Orts-

teil Kirchheim (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation: 

Digitale Orthophotos, 10/2025). 
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Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt 

wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Ver-

meidungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. 

Situation 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 33 umfasst in der Gemarkung Kirchheim, Flur 

25, die Flurstücke 11, 12/1, 15/3, 15/7, 15/8 und wird im Einzelnen wie folgt begrenzt: 

Norden: Schwimmbadstraße und Bereich des Schwimmbades Kirchheim sowie Gehölzbestand; weiter 

nördlich in rd. 170 m räumlicher Entfernung Wohnbebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Nr. 4 „Taubengraben“ (Allgemeines Wohngebiet). 

Westen: Böschungsbereich mit Gehölzbestand sowie Autobahnabfahrt (BAB 7). 

Süden: Gewerbliche Nutzungen im Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 18 „In-

terkommunales Gewerbegebiet Friedrichsfeld – Teil B“ (Eingeschränktes Gewerbegebiet und weiter 

südlich Gewerbegebiet) sowie Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Inter-

kommunales Gewerbegebiet Friedrichsfeld – Teil A“ (Eingeschränktes Gewerbegebiet und weiter süd-

lich Gewerbegebiet). 

Osten: Gemarkungsgrenze Kleba (Marktgemeinde Niederaula); Wegeparzelle und landwirtschaftlich 

genutzte Flächen im Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Interkommunales 

Gewerbegebiet Friedrichsfeld – Teil A“ (Eingeschränktes Gewerbegebiet und weiter östlich Gewerbe-

gebiet). 

Das Plangebiet ist durch die früheren Stellplatzanlagen und Zufahrten weitläufig versiegelt und um-

fasste bis zum bereits überwiegend erfolgten Rückbau die bisherigen baulichen Anlagen im Zusam-

menhang mit der vormaligen Nutzung als Motel-Anlage. Im Nordosten ragt zudem der anschließende 

Gehölzbestand in das Plangebiet. Die Höhenlage des Plangebietes bewegt sich im Bereich von rd. 266 

m bis 278 m über Normalhöhennull (NHN). Im Südosten befindet sich eine topografisch tiefergelegene 

Freifläche, während das Plangebiet im Übrigen von Nordwest nach Südost ansteigt. 

Aus der Lage, der Verkehrssituation und der derzeitigen Nutzung der Umgebung resultiert ein hohes 

Störungsniveau (Lärm- und Lichtemissionen, Bewegungen, Verkehr). Im gesamten Geltungsbereich 

sind Gewöhnungseffekte anzunehmen. 

Planungen 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Ausweisung als Gewerbegebiet nach § 8 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung. 

Insgesamt sind durch die Festsetzungen Auswirkungen auf die Tierwelt denkbar. Als Resultat der Vor-

auswahl weist der Planbereich unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstat-

tung Qualitäten als Lebensraum für Vögel, Reptilien, Amphibien, Sandbienen und Heuschrecken (Blau-

flügelige Ödlandschrecke) auf. Infolgedessen ergibt sich das Erfordernis der Betrachtung der 
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artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (V-RL) gehören zu den zent-

ralen Beiträgen der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Das Gesamtziel 

besteht darin, die FFH-Arten sowie alle europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszu-

stand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu 

erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Artenschutz. Der Arten-

schutz stellt damit neben den flächenbezogenen Schutzinstrumenten des Schutzgebietssystems NA-

TURA 2000 ein eigenständiges zweites Instrument für den Erhalt der Arten dar. Die artenschutzrecht-

lichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz von Tieren und Pflanzen als auch den 

Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle FFH-Arten des Anhangs IV, bezie-

hungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogelarten. Anders als das Schutzgebietssystem 

NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregelungen flächendeckend überall dort, wo die betref-

fende Art vorkommt. 

Entsprechend der Definition in § 7 BNatSchG sind bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung die folgen-

den Kategorien zu berücksichtigen: 

• besonders geschützte Arten 

• streng geschützte Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten 

• europäische Vogelarten 

Aus Sicht der Planungspraxis lässt sich ein derart umfangreiches Artenspektrum bei einem Planungs-

verfahren jedoch nicht sinnvoll bewältigen. Im Zuge der Änderung des BNatSchGs wurden die nur na-

tional besonders geschützten Arten (ohne europäische Vogelarten) von den artenschutzrechtlichen 

Verboten bei Planungs- und Zulassungsvorhaben teilweise freigestellt (§ 44 BNatSchG). Die Belange 

dieser national geschützten Arten werden prinzipiell im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. 

Für Europäische Vogelarten (gemäß EU-Vogelschutzrichtlinie, Art. 1) gilt dies jedoch nicht. Alle Vogel-

arten werden dementsprechend in die artenschutzrechtliche Prüfung eingeschlossen. 

Zur Vereinfachung der Bewertung dieser Vogelarten wurde für Hessen eine zentrale Einstufung einge-

führt, die deren Erhaltungszustände anhand eines Ampelschemas (Vogelampel) der Staatlichen Vogel-

schutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mindestens als „ungünstig bis unzureichend“ 

(gelb) oder schlechter (rot) einstuft. Vögel mit einem günstigen Erhaltungszustand (grün) werden ent-

sprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellarischer 

Form bearbeitet. 
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Abb. 2: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH-RL und der 

Vogelschutz-RL (Gruppen 3 und 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den weiteren nach § 7 

BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (Gruppen 1, 2 ,5 und 6). „Verantwortungsarten“ erst ab In-

krafttreten einer RechtsVO nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG besonders zu prüfen. Abgeändert nach BMVBS 

(2008). Quelle: HMUKLV (2015) S. 10., verändert. 

Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

§ 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift des Artenschutzes, die für die besonders und die streng ge-

schützten Arten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen beinhaltet.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 
  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-

ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-

führt sind, liegt ein Verstoß gegen  
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1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-

höht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar ist, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 

ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 

vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zer-

störung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zuge-

lassen werden. Gründe hierfür sind: 

  

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf 

die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Sofern in Bezug auf eine oder 

mehrere Arten erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich. Die Betroffenheit von Arten im Sinne des § 44 wird anhand der artenschutz-

rechtlichen Prüfung dokumentiert. 
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1.3 Methodik 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt entsprechend dem Leit-

faden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUKLV 2015). Zur Ermittlung der artenschutz-

rechtlichen Wirkungen des Vorhabens wird eine 3-stufige Vorgehensweise gewählt: 

Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Es werden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen 

festgelegt. 

Stufe II: Prüfung der Verbotstatbestände und Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Arten im Untersuchungsgebiet mit einer potenziel-

len Betroffenheit (Konfliktarten) werden zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit unter-

sucht. Dazu werden diese Arten des Untersuchungsgebietes im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung 

mittels der Prüfprotokolle (vgl. Anhang) einer Einzelfallprüfung unterzogen. Es werden Maßnahmen 

entwickelt, die als Vermeidungsmaßnahmen oder als vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) ge-

eignet sind, eine artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Beeinträchtigung nach § 44 BNatSchG ist 

zu vermeiden. Für Vogelarten, deren Erhaltungszustand in der sogenannten Ampelliste für hessische 

Brutvögel landesweit mit „grün“ (günstig) bewertet wurde, erfolgt eine vereinfachte Prüfung in tabel-

larischer Form. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Wenn erhebliche artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Beeinträchtigungen zu erwarten und 

diese durch Vermeidungsmaßnahmen nicht zu umgehen sind, ist zu prüfen, ob gem. § 45 BNatSchG 

eine Ausnahme von den Verboten des § 44 BNatSchG möglich ist. Voraussetzung für eine Ausnahme 

sind zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses sowie das Fehlen zumutbarer Alter-

nativen bei gleichzeitiger Sicherung des Erhaltungszustandes der Population einer Art. Dieses Prüfver-

fahren ist in die Art-für-Art-Betrachtung mittels der Prüfprotokolle integriert. 
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2 Artenschutzrechtliche Prüfung des Vorhabens 

2.1 Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

2.1.1 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Als mögliche Wirkfaktoren sind zunächst Veränderungen anzunehmen, die zu Habitatverlusten in den 

jeweils betroffenen Bereichen führen. Daraus ergeben sich primär ein Verlust von Fläche, Bäumen und 

Gehölzen und somit von potentiellen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten. Sekundär sind Störungen der 

Fauna durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen und Bewegungen zu er-

warten.  

Tab. 1: Potentielle Wirkfaktoren im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 33 „Gewerbegebiet“; Gemeinde Kirchheim, 

Ortsteil Kirchheim. 

 

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Einflüsse auf das Umfeld sind durch das geplante Vorhaben und 

deren Anlagenteile für artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Arten mit entsprechender Sensibi-

lität in an den Planungsraum angrenzenden Bereichen denkbar. Im Planungsraum ist derzeit eine hohe 

Maßnahme Wirkfaktor mögliche Auswirkung

baubedingt

Bauphase von                                                       

• Gebäuden                                            

• Verkehrsflächen                                              

• weitere Infrastruktur                                              

• Bodenverdichtung, 

Bodenabtrag und Veränderung 

des natürlichen Bodenaufbaus 

und Bewuchs                                        

• Rodung von Bäumen und 

Gehölzen                                                          

• Lebensraumverlust und -degeneration                                                                                          

• Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten                                                    

• Tötung oder Verletzen von Individuen

Baustellenbetrieb • Lärmemissionen durch den 

Baubetrieb                                                          

• Personenbewegungen                                      

• stoffliche Emissionen (z.B. 

Staub) durch den Baubetrieb                          

• zusätzliche Lichtemissionen 

(Blendwirkung)       

• Störung der Tierwelt

anlagebedingt

• Gewerbegebiet (GE)                                             

• Verkehrsflächen                         

• Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft                                                                                                                                    

• Anpflanzen von Laubbäumen                                                                              

• weitere Infrastruktur                                              

• Bodenverdichtung, 

Bodenabtrag und Veränderung 

des natürlichen Bodenaufbaus 

und Bewuchs

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten                                                    

• Veränderung der Habitateignung

betriebsbedingt

• Gewerbegebiet (GE)                                             

• Verkehrsflächen                         

• Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft                                                                                                                                    

• Anpflanzen von Laubbäumen                                                                              

• weitere Infrastruktur                                              

• Lärmemissionen durch Verkehr 

usw.                                                         

• Personenbewegungen                                                  

• Fahrzeugbewegungen                                        

• zusätzliche Lichtemissionen 

(Blendwirkung)       

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten durch Störungen                                                   

• Veränderung der Habitateignung
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Störungsintensität durch Lärm, Licht und Bewegungen festzustellen. Das Störungsniveau wird durch 

die Umsetzung der Planungen verstärkt werden. 

Die potentielle Betroffenheit artenschutzrechtlich besonders zu prüfender Arten kann sich daher aus 

der mit dem Vorhaben einhergehenden Abwertung der vorhandenen Lebensraumtypen mit einem 

Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten, direkten Wirkungen auf Individuen (Tötung, Verletzen) 

sowie der Auslösung von Effektdistanzen durch baubedingte Verkehrs- und Personenbewegungen mit 

resultierenden Lärm- und Lichtemissionen ergeben. Zudem sind anlage- und betriebsbedingte Wirkun-

gen denkbar. Insgesamt können die in Tabelle 1 dargestellten Wirkfaktoren mit den entsprechenden 

Auswirkungen differenziert werden. 

2.1.2 Vorauswahlen der potentiell betroffenen artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Arten-

gruppen 

Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden 

Artengruppen, die aufgrund der vorherrschenden Habitatbedingungen und der Art der Eingriffswir-

kung als sinnvoll erachtet wurden.  

Fledermäuse 

In Hessen kommen 19 Fledermausarten vor, die alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Im Untersuchungsbereich kommen keine Strukturen vor, die als Quartier geeignet wären. Hierzu sind 

beispielsweise Bäume zu rechnen, die Spalten- oder Höhlenquartiere aufweisen könnten. Fledermäuse 

reagieren durch die nachtaktive Lebensweise zwar meist unempfindlich gegenüber Störungen, jedoch 

reagieren sie oft sensibel auf den Verlust von wichtigen Jagdrevieren.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Fledermäuse stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige Säugetiere 

In Hessen kommen (außer den Fledermäusen) sechs Säugetierarten vor, die im Anhang IV der FFH-

Richtlinie genannt werden. Regelmäßige Vorkommen weisen Biber, Feldhamster, Wildkatze, Hasel-

maus auf, zeitweise werden zudem Luchs und Wolf angetroffen.  

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die sonstigen Säugetiere stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 
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Vögel 

Im Gebiet kommen geeignete Strukturen vor, die als Brut- und Nahrungsraum geeignet sind. Vögel 

können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen wer-

den. Hierdurch sind Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine Tötung von Individuen 

möglich. Daneben ist das Auftreten von störungsempfindlichen Arten möglich. Beeinträchtigungen 

sind daher nicht auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Vögel stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Reptilien 

In Hessen kommen sechs Reptilienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Re-

gelmäßige Vorkommen weisen Schlingnatter, Sumpfschildkröte, Zauneidechse, Smaragdeidechse, 

Mauereidechse und Äskulapnatter auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Reptilien stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Amphibien 

In Hessen kommen zehn Amphibienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte, 

Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch und Kammmolch auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Amphibien stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Käfer 

In Hessen kommen drei Käferarten vor, die im Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Heldbock, Hirschkäfer und Eremit auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten 
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auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Hinweis: Im Rahmen einer Begehung am 21.06.2024 konnte innerhalb des Geltungsbereich der beson-

ders geschützte Hirschkäfer festgestellt werden. Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen 

Habitatstrukturen und den artspezifischen ökologischen Ansprüchen wird davon ausgegangen, dass es 

sich dabei um einen Einzelfund handelt. 

Die Käfer stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Libellen 

In Hessen kommen fünf Libellenarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Regel-

mäßige Vorkommen weisen Grüne Flussjungfer/Keiljungfer, Asiatische Keiljungfer, Zierliche Moos-

jungfer, Große Moosjungfer und Östliche Moosjungfer auf.  

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Libellen stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Schmetterlinge 

In Hessen kommen sieben Schmetterlingsarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt wer-

den. Regelmäßige Vorkommen weisen Skabiosen-Scheckenfalter, Haarstrang-Wurzeleule, Blauschil-

lernder Feuerfalter, Quendel-Ameisenbläuling, Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 

Schwarzer Apollo, Nachtkerzenschwärmer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Artengruppen 

In Hessen kommen weitere artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Artengruppen vor (z.B. Weich-

tiere, Fische, Krebse, Heuschrecken usw.). 
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Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Planbereich sowie dessen Umfeld das Vorkommen von Heuschrecken 

(Blauflügelige Ödlandschrecke) und Wildbienen (Sandbienen) möglich.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Heuschrecken und Wildbienen stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

2.1.3 Vögel 

Da alle wildlebenden Vogelarten besonders geschützt, einige auch streng geschützt sind und gemäß 

§ 44 Abs. 5 BNatSchG nachgewiesen werden muss, dass die ökologische Funktion der von Bauvorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird so-

wie kein Tötungs- oder Verletzungsverbot eintreten darf, muss die Avifauna besonders berücksichtigt 

werden. 

2.1.3.1 Methode 

Die Aufnahme der Vogelarten erfolgte akustisch und visuell als flächendeckende Revierkartierung. Zur 

Erfassung der Reviervögel und der Nahrungsgäste wurden im Zeitraum von Mai bis Juni 2024 fünf Ta-

gesbegehungen durchgeführt (Tab. 2, 3). Als Reviervögel werden diejenigen Vögel gewertet, die laut 

SÜDBECK et al. (2025) unter die Kriterien „Brutverdacht“ oder „Brutnachweis“ einzuordnen sind. Alle 

weiteren Vögel werden als Nahrungsgäste definiert. In der Darstellung geben die Punkte der Vögel das 

Zentrum des angenommenen Reviers (nicht immer des Nestes / Brutplatzes) an. 

Zudem wurde eine Multibase-Datenabfrage für den Geltungsbereich und ein größeres Umfeld an das 

HLNUG gestellt. 

Tab. 2: Begehungen zur Erfassung der Avifauna. 

 

  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 16.05.2024 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

2. Begehung 29.05.2024 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

3. Begehung 21.06.2024 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

4. Begehung 28.06.2024 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)

5. Begehung 08.07.2024 Reviervögel und Nahrungsgäste (tags)
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Tab. 3: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung der Avifauna. Die mit 

* gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde nicht zwi-

schen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung angege-

ben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt. 

 

2.1.3.2 Ergebnisse 

a) Reviervögel 

Im Rahmen der Erfassungen konnten im Untersuchungsraum sowie im Umfeld 15 Arten mit 33 Revie-

ren als Reviervögel identifiziert werden (Tab. 4, Abb. 3). 

Es konnten keine streng geschützten Arten (BArtSchV) festgestellt werden. Der Neuntöter (Lanius col-

lurio) stellt eine Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie dar. 

Der Erhaltungszustand der Goldammer (Emberiza citrinella) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis 

unzureichend (Vogelampel: gelb), der des Stieglitzes (Carduelis carduelis) sogar als ungünstig bis 

schlecht (Vogelampel: rot) bewertet. 

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden.  

Die Multibase-Datenabfrage ergab keine weiteren artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Ein-

träge für den Geltungsbereich und das nähere Umfeld innerhalb der letzten 5 Jahre. 

Abbildung 3 stellt die am Standort vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Entsprechend der 

Methodik geben die Punkte das Zentrum des angenommenen Reviers an. Dies entspricht nicht immer 

dem Standort der Ruhe- und Fortpflanzungsstätte. 

  

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 16.05.2024 * 10:25 - 12:25 17 8/8 8 -

2. Begehung 29.05.2024 * 13:25 - 15:00 16 8/8 17 leicht

3. Begehung 21.06.2024 * 18:40 - 20:00 20 6/8 2 -

4. Begehung 28.06.2024 * 16:40 - 18:40 24 0/8 9 -

5. Begehung 08.07.2024 * 16:00 - 18:00 24 5/8 9 -
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Abb. 3: Reviervogelarten im Geltungsbereich (gelb) und Untersuchungsraum (schwarz) 2024 (Bildquelle Geoba-

sisdaten © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025).  
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Tab. 4: Reviervögel der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssitua-

tion (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach KREUZIGER et al. (2023) und RYSLAVY et al. (2020). 

 

b) Nahrungsgäste 

Neben den Reviervögeln wurden weitere Vogelarten nachgewiesen, die den Untersuchungsraum und 

angrenzende Bereiche als Nahrungsgäste besuchen (Tab. 5, Abb. 4).  

Hierbei konnten mit Mäusebussard (Buteo buteo), Rotmilan (Milvus milvus) und Turmfalke (Falco tin-

nunculus) streng geschützte Arten (BArtSchV) festgestellt werden. Zudem stellt der Rotmilan eine Art 

des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie dar. 

Der Erhaltungszustand von Heckenbraunelle (Prunella modularis), Mäusebussard (Buteo buteo), Rot-

milan (Milvus milvus), Star (Sturnus vulgaris) und Turmfalke (Falco tinnunculus) wird aktuell in Hessen 

als ungünstig bis unzureichend (Vogelampel: gelb), der des Girlitzes (Serinus serinus) sogar als ungüns-

tig bis schlecht (Vogelampel: rot) bewertet. 

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden. 

  

Schutz   Rote Liste   

Trivialname Art Kürzel Reviere EU D D Hessen

Amsel Turdus merula A 4 - - § * * +

Bachstelze Motacilla alba Ba 1 - - § * * +

Blaumeise Parus caeruleus Bm 2 - - § * * +

Dorngrasmücke Sylvia communis Dg 1 ! - § * * +

Gartengrasmücke Sylvia borin Gg 4 ! - § * * +

Goldammer Emberiza citrinella G 1 - - § * V o

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 1 - - § * * +

Klappergrasmücke Sylvia curruca Kg 1 - - § * * +

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 5 - - § * * +

Neuntöter Lanius collurio Nt 1 - I § * * +

Rotkehlchen Erithacus rubecula R 1 - - § * * +

Singdrossel Turdus philomelos Sd 1 - - § * * +

Stieglitz Carduelis carduelis Sti 4 - - § * 3 -

Zaunkönig Troglodytes troglodytes Z 1 - - § * * +

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 5 - - § * * +

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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Abb. 4: Nahrungsgäste im Geltungsbereich (gelb) und Untersuchungsraum (schwarz) 2024 (Bildquelle: Geoba-

sisdaten © Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025).  
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Tab. 5: Nahrungsgäste der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssi-

tuation (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach HÜPPOP et al. (2013), KREUZIGER et al. (2023) und RYSLAVY et al. 

(2020). 

 

2.1.3.3 Faunistische Bewertung 

Hinsichtlich der Reviervogelarten ist der Planungsraum als halboffene Gewerbebrache im Übergang 

zur Ruderalflur mit der zu erwartenden Avifauna anzusehen. Wertgebend sind die Vorkommen von 

Goldammer, Neuntöter und Stieglitz. Die angetroffenen Nahrungsgäste entsprechen dem zu erwar-

tenden Spektrum, wobei mit Mäusebussard, Rotmilan und Turmfalke streng geschützte Vogelarten 

den Planungsraum und dessen Umfeld als Jagd- und Nahrungsraum nutzen. 

Goldammer 

Die Goldammer konnte mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen. Diese können von der 

Goldammer kurzfristig durch das Ausweichen in Alternativhabitate in der Umgebung ausgeglichen 

werden. Mittel- und langfristig ist es jedoch empfehlenswert Ausgleichsflächen zu schaffen, die die 

Funktion übernehmen. Hierzu sind primär ausreichend dimensionierte und funktional nutzbare Ge-

hölzbestände anzulegen. Diese müssen die artspezifischen Ansprüche entsprechend abdecken. Kon-

krete Abschätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der artenschutzrechtlichen 

Prüfung (Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Neuntöter 

Der Neuntöter konnte mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. 

Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art Kürzel EU D D Hessen

Gimpel Pyrrhula pyrrhula Gim - - § * * * +

Girlitz Serinus serinus Gi ! - § * * * -

Heckenbraunelle Prunella modularis He - - § * * * o

Kohlmeise Parus major K - - § * * * +

Mäusebussard Buteo buteo Mb ! - §§ * * * o

Rabenkrähe Corvus corone Rk ! - § * * * +

Rotmilan Milvus milvus Rm !!! & !! I §§ * V 3 o

Ringeltaube Columba palumbus Rt - - § * * * +

Star Sturnus vulgaris S - - § 3 V * o

Sumpfmeise Parus palustris Sum - - § * * - +

Turmfalke Falco tinnunculus Tf - - §§ * * * o

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = unzureichend bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung Zugvögel

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von einer Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlust bedingen. Angesichts des allgemei-

nen Verschwindens von adäquaten Nisträumen muss davon ausgegangen werden, dass zusätzliche 

Aufnahmekapazitäten der Umgebung nur dann zur Verfügung stehen, wenn die Rahmenbedingungen 

entsprechend verbessert werden. Hierbei stellt der Neuntöter komplexe Anforderungen an das Um-

feld. Der Neuntöter benötigt dornenreiche Gehölze, die die Art nutzt, um die Beute aufzuspießen und 

die zugleich als Nistgelegenheit fungieren. Infolgedessen müssen die Ausgleichsflächen Gehölzinseln 

aus einheimischen, dornenreichen Arten aufweisen. Im Hinblick auf die bessere Akzeptanz sind diese 

Gehölzinseln in einem lockeren Bestand anzuordnen. Geschlossene Gehölzreihen entfalten hingegen 

eine überwiegend negative Wirkung. Konkrete Abschätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfol-

gen im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Stieglitz 

Drei Reviere des Stieglitz konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Ein weiteres Re-

vier befindet sich im weiteren Umfeld und wird durch die Planungen nicht betroffen. 

Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von drei Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlusten bedingen. Aufgrund der ungünsti-

gen Zukunftsaussichten werden somit entsprechende, für den Stieglitz geeignete, Gehölzpflanzungen 

zur langfristigen Sicherung des Bestandes notwendig. Hierzu sind primär ausreichend dimensionierte 

und funktional nutzbare Gehölzbestände anzulegen. Diese müssen die artspezifischen Ansprüche ent-

sprechend abdecken. Konkrete Abschätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen 

der artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Allgemein häufige Arten 

Generell können Eingriffe in Gehölzbereiche einen Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten be-

dingen und dadurch neben der direkten Gefahr von Individuenverlusten zu einer erheblichen Ver-

schlechterung der Habitatbedingungen führen. Diese können von den ungefährdeten Arten im Allge-

meinen durch das Ausweichen in Alternativhabitate in der Umgebung ausgeglichen werden.  

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Nahrungsgäste 

Der Planungsraum und dessen Umfeld stellt für Girlitz, Heckenbraunelle, Mäusebussard, Rotmilan, 

Star und Turmfalke ein gelegentlich frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Es kann jedoch da-

von ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den Planungsraum 

aufweisen und ggf. auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechend geeignete Struk-

turen kommen im Umfeld des Planungsraums noch regelmäßig vor. Es ist mit keiner Beeinträchtigung 

der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands der jeweiligen lo-

kalen Populationen bedingen könnte. Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzei-

ten führen meist zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist 
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somit in der Regel nur temporär und klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Reviervögel 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der aktuellen Planungen werden 

die artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Vogelarten im Zuge der artenschutzrechtlichen Be-

trachtung näher betrachtet. Der Schwerpunkt liegt auf Goldammer, Neuntöter und Stieglitz  

2.1.4 Reptilien  

Viele der heimischen Reptilien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Reptilienarten nach BArtSchV bzw. auf europäischer Ebene durch Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] gesetzlich geschützt. 

2.1.4.1 Methode  

Zur Kartierung der Reptilien wurden besonders sonnenexponierte Stellen von Mai bis August 2025 

untersucht (Tab. 6, 7). Ein Schwerpunkt der Begehungen liegt besonders in den Übergangsbereichen, 

die an Gehölze oder ähnliche Strukturen anschließen und die als Verstecke dienen könnten. Einerseits 

findet sich dort eine große Anzahl potentiell guter Unterschlupfmöglichkeiten für Reptilien und ande-

rerseits nutzen die wechselwarmen Tiere vegetationsarme Flächen zum Sonnenbaden. Die Begehun-

gen erfolgten an mehreren Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten bei jeweils gutem Wetter unter Beach-

tung der Angaben von BLANKE et al. (2024). Damit können aktivitätsbedingte Unterschiede der Tiere 

ausgeglichen werden. 

Zudem wurde eine Multibase-Datenabfrage für den Geltungsbereich und ein größeres Umfeld an das 

HLNUG gestellt. 

 
Abb. 5: Reptilienquadrat als künstliches Habitatelement (Beispiel). 
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Tab. 6: Begehungen zur Erfassung der Reptilien.  

 

Tab. 7: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung der Reptilien. Die mit 

* gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde nicht zwi-

schen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung angege-

ben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt. 

 

2.1.4.2 Ergebnisse  

Im Rahmen der Erfassungen konnte im Untersuchungsraum das Vorkommen der Schlingnatter 

(Coronella austriaca) als streng geschützte FFH-Anhang IV Art nachgewiesen werden (Tab. 8, 9, Abb. 6). 

Darüber hinaus konnte die besonders geschützte Blindschleiche (Anguis fragilis) nachgewiesen wer-

den. Die Schlingnatter wurde innerhalb sowie an den Randbereiches des Geltungsbereichs, die Blind-

schleiche im Randbereich festgestellt. 

Die Multibase-Datenabfrage ergab keine weiteren artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Ein-

träge für den Geltungsbereich und das nähere Umfeld innerhalb der letzten 5 Jahre.  

Tab. 8: Reptilien der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus. Angaben nach AGAR & FENA 

(2010), BFN (2019), BNATSCHG (2024), EIONET (2013-2018) und RLG (2020). 

 

  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 16.05.2024 Absuchen des Plangebiets 

2. Begehung 29.05.2024 Absuchen des Plangebiets 

3. Begehung 21.06.2024 Absuchen des Plangebiets 

4. Begehung 28.06.2024 Absuchen des Plangebiets 

5. Begehung 08.07.2024 Absuchen des Plangebiets 

6. Begehung 25.07.2024 Absuchen des Plangebiets 

7. Begehung 26.08.2024 Absuchen des Plangebiets 

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 16.05.2024 * 10:25 - 12:25 17 8/8 8 -

2. Begehung 29.05.2024 * 13:25 - 15:00 16 8/8 17 leicht

3. Begehung 21.06.2024 * 18:40 - 20:00 20 6/8 2 -

4. Begehung 28.06.2024 * 16:40 - 18:40 24 0/8 9 -

5. Begehung 08.07.2024 * 16:00 - 18:00 24 5/8 9 -

6. Begehung 25.07.2024 * 11:10 - 12:50 21 3/8 7 -

7. Begehung 26.08.2024 11:00 - 13:00 20 2/8 10 -

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Blindschleiche Anguis fragilis - - § * * n.b. n.b. n.b.

Schlingnatter Coronella austriaca - IV §§ 3 3 o o +

Verantwortung: (!) = besondere Verantwortung für hochgradig isolierte Vorposten

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH- Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

Verant-

wortung
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Abb. 6: Reptilien im Untersuchungsraum 2024 (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Boden-

management und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025).  
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Tab. 9: Reptilien der Untersuchungen mit Angaben zum geschätzten Alter pro Begehungstag. 

 

2.1.4.3 Faunistische Bewertung 

Schlingnatter 

Die Schlingnattern wurden an den Randbereichen sowie innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt. 

Hier findet die Art durch die ruderalen Strukturen günstige Habitatelemente mit offenen und unge-

störten Sonnplätzen, einem ausreichenden Unterschlupf und adäquaten Rückzugsbereichen (z.B. zur 

Überwinterung, Fortpflanzung). Aufgrund der Habitatstrukturen wird von einem Vorkommen der 

Schlingnatter im gesamten Geltungsbereich ausgegangen.  

Bei einer Bebauung kommt es zu einer Entwertung bzw. Zerstörung des Lebensraums für Schlingnat-

tern. Dementsprechend muss das Eintreten von Tatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG an-

genommen werden. Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Konflikte werden somit Vermeidungs- 

und vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen nötig. Hierzu zählen Bauzeitenbeschränkungen, eine vorlau-

fende Schaffung eines Ausgleichshabitats sowie die Umsiedlung der Tiere in das neuangelegte Reptili-

enhabitat. Es wird an dieser Stelle angemerkt, dass das Reptilienhabitat vorlaufend hergestellt werden 

und zum Zeitpunkt der Umsiedlung funktionstüchtig sein muss (CEF). Konkrete Abschätzungen zur Um-

setzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der Artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art Prü-

fung, Prüfbögen). 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der aktuellen Planungen wird die 

Schlingnatter im Zuge der artenschutzrechtlichen Überprüfung näher betrachtet.  

Blindschleiche 

Es konnte das Vorkommen der Blindschleiche festgestellt werden. Die Blindschleiche wurde angren-

zend an den Geltungsbereich festgestellt. Das Konfliktpotential wird aufgrund dessen als gering einge-

stuft. 

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten besonders zu prüfen sind, die unter gemeinschaftlichem 

Schutz stehen (EU-VSRL, Anhang IV FFH-Richtlinie, streng geschützte Arten) ist die Blindschleiche im 

Rahmen der Artenschutzprüfung nicht weiter zu berücksichtigen. Deren Belange sind jedoch im Rah-

men der Eingriff-Ausgleich-Regelung (§ 14 ff. BNatSchG) zu beachten. Hierbei sind Maßnahmen zu er-

greifen, die Beeinträchtigungen vermeiden. 

Begehung Termin Adult Juvenil/Subadult

1. Begehung 16.05.2024 0 0 1

2. Begehung 29.05.2024 1 0 0

3. Begehung 21.06.2024 0 0 0

4. Begehung 28.06.2024 1 0 0

5. Begehung 08.07.2024 1 0 0

6. Begehung 25.07.2024 0 0 0

7. Begehung 26.08.2024 0 0 0

Schlingnatter

Anzahl Blindschleichen
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Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

2.1.5 Amphibien 

Viele der heimischen Amphibien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Amphibien auf nationaler Ebene (BNatSchG, BArtSchV) besonders geschützt. Auf europäischer Ebene 

(Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie [92/43/EWG] der Europäischen Union) sind derzeit zehn Arten gesetz-

lich streng geschützt. 

2.1.5.1 Methode  

Zur Kartierung der Amphibien wurden besonders die Gehölzränder und die temporär wasserführen-

den Bereiche des Untersuchungsbereichs nach Amphibien abgesucht. Zur Kartierung der Amphibien 

wurde eine Tages- und eine Nachtbegehung durchgeführt. Die Begehungen erfolgten bei jeweils güns-

tigem Wetter im Mai (Tab. 10, 11). Im Rahmen der zweiten Begehung am 29.05.2025 waren die tem-

porär wasserführenden Bereiche witterungsbedingt vollständig ausgetrocknet, sodass eine Entnahme 

einer Probe zur biotechnologischen Untersuchung (eDNA) nicht möglich war. 

Zudem wurde eine Multibase-Datenabfrage für den Geltungsbereich und ein größeres Umfeld an das 

HLNUG gestellt. 

Tab. 10: Begehungen zur Erfassung von Amphibien.  

 

Tab. 11: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung von Amphibien. 

Die mit * gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde 

nicht zwischen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfas-

sung angegeben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt. 

 

2.1.5.2 Ergebnisse und faunistische Bewertung 

Im Rahmen der Erfassungen konnten im Untersuchungsraum keine Amphibien nachgewiesen werden. 

Die Multibase-Datenabfrage ergab keine artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Einträge für 

den Geltungsbereich und das nähere Umfeld innerhalb der letzten 5 Jahre. 

Aufgrund der fehlenden Nachweise von Amphibien werden diese in der artenschutzrechtlichen Be-

trachtung nicht weiter berücksichtigt. 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 18.05.2024 Absuchen des Plangebiets (nachts)

2. Begehung 29.05.2024 Absuchen des Plangebiets (tags)

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 18.05.2024 00:40 - 01:02 12 0/8 4 -

2. Begehung 29.05.2024 * 13:25 - 15:00 16 8/8 17 leicht
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Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

2.1.6 Blauflügelige Ödlandschrecke 

Viele der heimischen Heuschrecken sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind 

16 Heuschreckenarten nach BArtSchV besonders geschützt und elf davon sogar streng geschützt. Dazu 

zählt untere anderem die Blauflügelige Ödlandschrecke. 

2.1.6.1 Methode 

Zur Bestandserfassung der Blauflügeligen Ödlandschrecke wurde das Untersuchungsgebiet an zwei 

Terminen begangen (Tab. 12, 13). Die Aufnahme der Tiere erfolgte, visuell sowie durch Kescherfang 

nach HESSEN MOBIL (2020). Alle Begehungen erfolgten bei jeweils günstigem Wetter. 

Zudem wurde eine Multibase-Datenabfrage für den Geltungsbereich und ein größeres Umfeld an das 

HLNUG gestellt. 

Tab. 12: Erfassung der Blauflügelige Ödlandschrecke. 

 

Tab. 13: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung der Heuschrecken. 

Die mit * gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde 

nicht zwischen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung 

angegeben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt. 

 

2.1.6.2 Ergebnisse und faunistische Bewertung  

Im Rahmen der Erfassungen konnte im Untersuchungsraum die Blauflügelige Ödlandschrecke nicht 

festgestellt werden. Die Multibase-Datenabfrage ergab keine artenschutzrechtlich besonders zu prü-

fenden Einträge für den Geltungsbereich und das nähere Umfeld innerhalb der letzten 5 Jahre.  

Aufgrund der fehlenden Nachweise von artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Heuschrecken 

werden diese in der artenschutzrechtlichen Betrachtung nicht weiter berücksichtigt. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

2.1.7 Sandbienen 

Viele der heimischen Wildbienen sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Wildbienenarten nach BArtSchV besonders geschützt. 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 08.07.2024 Absuchen des Plangebiets 

2. Begehung 25.07.2024 Absuchen des Plangebiets 

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 08.07.2024 * 16:00 - 18:00 24 5/8 9 -

2. Begehung 25.07.2024 * 11:10 - 12:50 21 3/8 7 -
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2.1.7.1 Methode 

Zur Bestandserfassung der Sandbienen wurde das Untersuchungsgebiet an zwei Terminen begangen 

(Tab. 14, 15). Beim ersten Termin wurde eine Übersichtsbegehung zum Absuchen des Plangebiets 

durchgeführt. Beim zweiten Termin wurden die vorher gefundenen Stellen beprobt. Die Aufnahme der 

Tiere erfolgte durch Kescherfang. Im Anschluss wurden diese mithilfe eines Binokulars auf Gattungs-

ebene bestimmt. Die Begehungen erfolgten bei günstigen Witterungsbedingungen.  

Tab. 14: Begehungen zur Erfassung der Sandbienen. 

 

Tab. 15: Informationen zur Uhrzeit und Wetterlage während den Begehungen zur Erfassung des Hirschkäfers. 

Die mit * gekennzeichneten Termine beinhalten die Angaben zur Erfassung mehrerer Tiergruppen. Hier wurde 

nicht zwischen den einzelnen Zeiten und Temperaturen unterschieden, sondern diese für die gesamte Erfassung 

angegeben. Die jeweiligen Aktivitätsphasen der Tiergruppen wurden berücksichtigt. 

 

2.1.7.2 Ergebnisse  

Im Rahmen der Untersuchungen konnten zwei Sandbienen der Gattung Andrena nachgewiesen wer-

den (Tab. 16, Abb. 7). Die Sandbienen (Andrena sp.) gehören, wie alle Wildbienen zu den nach BArt-

SchV besonders geschützten Arten. Da die Bestimmung lediglich auf Gattungsebene erfolgte, sind 

keine weitergehenden Angaben zum individuellen Schutzstatus der nachgewiesenen Arten möglich. 

Die Multibase-Datenabfrage ergab keine artenschutzrechtlich besonders zu prüfenden Einträge für 

den Geltungsbereich und das nähere Umfeld innerhalb der letzten 5 Jahre.  

Tab. 16: Sandbiene der Untersuchung mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssituation 

(Rote Liste). Angaben nach TISCHENDORF et al. (2009) und WESTRICH et. al (2011). 

 

2.1.7.3 Faunistische Bewertung  

Im Geltungsbereich konnten zwei Sandbienen der Gattung Andrena sp. festgestellt werden.  

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten besonders zu prüfen sind, die unter gemeinschaftlichem 

Schutz stehen (EU-VSRL, Anhang IV FFH-Richtlinie, streng geschützte Arten) sind die Sandbienen im  

Begehungen Termin Info

1. Begehung 16.05.2024 Absuchen des Plangebiets

2. Begehung 08.07.2024 Fangen zur weiteren Bestimmung

Begehungen Termin Uhrzeit Temperatur [°C] Bewölkung Wind [km/h] Niederschlag

1. Begehung 16.05.2024 * 10:25 - 12:25 17 8/8 8 -

2. Begehung 08.07.2024 * 16:00 - 18:00 24 5/8 9 -

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Art EU D D HE Hessen D EU

Andrena sp. - § x x x x x

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV, FFH Richtlinie EG 2006/105 [FFH]

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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Abb. 7: Sandbienen im Untersuchungsraum 2024 (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwaltung für Boden-

management und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2025).  
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Rahmen der Artenschutzprüfung nicht weiter zu berücksichtigen. Dessen Belange sind jedoch im Rah-

men der Eingriff-Ausgleich-Regelung (§ 14 ff. BNatSchG) zu beachten. Hierbei sind Maßnahmen zu er-

greifen, die Beeinträchtigungen vermeiden. 

2.1.8 Zufallsfund Hirschkäfer 

Im Rahmen einer Begehung konnten der Hirschkäfer festgestellt werden. Der Hirschkäfer (Lucanus 

cervus) ist besonders geschützt und gehört zu den FFH-Anhang II Arten. Er wird in der Roten Liste 

Deutschlands als „stark gefährdet“ (RL: 2) und des Landes Hessens als „gefährdet“ (RL: 3) geführt 

(Tab. 17, Abb. 8). 

Tab. 17: Zufallsfund Hirschkäfer mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssituation (Rote 

Liste). Angaben nach Angaben nach SCHAFFRATH (2002) und SCHAFFRATH (2021). 

 

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten besonders zu prüfen sind, die unter gemeinschaftlichem 

Schutz stehen (EU-VSRL, Anhang IV FFH-Richtlinie, streng geschützte Arten) ist der Hirschkäfer im Rah-

men der Artenschutzprüfung nicht weiter zu berücksichtigen. Dessen Belange sind jedoch im Rahmen 

der Eingriff-Ausgleich-Regelung (§ 14 ff. BNatSchG) zu beachten. Hierbei sind Maßnahmen zu ergrei-

fen, die Beeinträchtigungen vermeiden. 

  

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Hirschkäfer Lucanus cervus II § 2 3 + + +

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH- Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet
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Abb. 8: Zufallsfund Hirschkäfer im Untersuchungsraum 2024 (Bildquelle: Geobasisdaten © Hessische Verwaltung 

für Bodenmanagement und Geoinformation: Digitale Orthophotos, 10/2024).  
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2.2 Stufe II: Prüfung von Verbotstatbeständen und Vermeidung von Beeinträchtigungen  

In die Stufe II des Verfahrens wurden folgende Arten der untersuchten Tiergruppen aufgenommen: 

a) Vögel 

Von den im Rahmen der faunistischen Untersuchungen nachgewiesenen Reviervogelarten wurden 

Goldammer, Neuntöter und Stieglitz detailliert betrachtet. Die nachfolgenden Prüfungen von Verbots-

tatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahmeverfahren werden auf-

grund des unzureichenden bis ungünstigen bzw. schlechten Erhaltungszustands (Vogelampel: gelb, 

rot) oder „streng geschützten“ Arten (BArtSchV) oder Anhang I Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie als 

ausführliche Art-für-Art-Prüfung (inkl. Prüfbögen) durchgeführt. 

Reviervogelarten und Nahrungsgäste mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) werden 

entsprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellari-

scher Form bearbeitet (Kap. 2.2.1). 

Für Nahrungsgäste, die nach BArtSchV „streng geschützt“ sind oder deren Erhaltungszustand als unzu-

reichend bis ungünstig bzw. schlecht (Vogelampel: gelb, rot) eingestuft werden oder die im Anhang I 

der EU-Vogelschutzrichtlinie genannt werden, sind Sachverhalte oft nicht eindeutig zuzuordnen, da 

das „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL nur dann eintritt, wenn diese Störung an den Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erfolgt oder sich auf deren Funktion auswirkt. Auf eine Art-für-Art-Prüfung 

wird daher bei diesen Arten verzichtet und stattdessen eine tabellarische Bewertung vorgenommen 

(Kap. 2.2.2). Sollten sich im Zusammenhang Hinweise ergeben, dass Tatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 

2 (Erhebliche Störung) oder Nr. 3 (Mittelbare Berührung, vgl. TRAUTNER 2020, S. 61) eintreten könnten, 

werden die betroffenen Vogelarten in die Art-für-Art Prüfung aufgenommen. 

b) Reptilien 

Im Rahmen der faunistischen Untersuchungen konnte im Planbereich die Schlingnatter als streng ge-

schützte FFH-Anhang IV-Art nachgewiesen werden. Die nachfolgenden Schritte betrachten die Prüfun-

gen von Verbotstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahmever-

fahren. Die Prüfung wird anhand der aktuellen Musterbögen (Stand Juni 2015) als Art-für-Art-Prüfung 

durchgeführt. Zur besseren Übersicht erläutert eine tabellarische Darstellung die Resultate der Prü-

fung hinsichtlich der berücksichtigten Prüffaktoren sowie der Maßnahmen.  

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten besonders zu prüfen sind, die unter gemeinschaftlichem 

Schutz stehen (EU-VSRL, Anhang IV FFH-Richtlinie, streng geschützte Arten) ist die Blindschleiche im 

Rahmen der Artenschutzprüfung nicht weiter zu berücksichtigen. Deren Belange sind jedoch im Rah-

men der Eingriff-Ausgleich-Regelung (§ 14 ff. BNatSchG) zu beachten. Hierbei sind Maßnahmen zu er-

greifen, die Beeinträchtigungen vermeiden. 
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c) Amphibien 

Aufgrund der fehlenden Nachweise von Amphibien werden diese in der artenschutzrechtlichen Be-

trachtung nicht weiter berücksichtigt. 

d) Blauflügelige Ödlandschrecke 

Aufgrund der fehlenden Nachweise der Blauflügeligen Ödlandschrecke wird diese in der artenschutz-

rechtlichen Betrachtung nicht weiter berücksichtigt. 

e) Sandbiene 

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten besonders zu prüfen sind, die unter gemeinschaftlichem 

Schutz stehen (EU-VSRL, Anhang IV FFH-Richtlinie, streng geschützte Arten) sind die Sandbienen im 

Rahmen der Artenschutzprüfung nicht weiter zu berücksichtigen. Deren Belange sind jedoch im Rah-

men der Eingriff-Ausgleich-Regelung (§ 14 ff. BNatSchG) zu beachten. Hierbei sind Maßnahmen zu er-

greifen, die Beeinträchtigungen vermeiden. 

f) Zufallsfund Hirschkäfer 

Da nach § 44 Abs. 5 BNatSchG nur Arten besonders zu prüfen sind, die unter gemeinschaftlichem 

Schutz stehen (EU-VSRL, Anhang IV FFH-Richtlinie, streng geschützte Arten) ist der Hirschkäfer im Rah-

men der Artenschutzprüfung nicht weiter zu berücksichtigen. Deren Belange sind jedoch im Rahmen 

der Eingriff-Ausgleich-Regelung (§ 14 ff. BNatSchG) zu beachten. Hierbei sind Maßnahmen zu ergrei-

fen, die Beeinträchtigungen vermeiden. 

2.2.1 Tabellarische Prüfung von Vögeln mit günstigem Erhaltungszustand 

Für Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) wird aufgrund ihrer Häufigkeit 

und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin ge-

wahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezo-

gen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG).  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung) kann 

für die betroffenen Arten nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausge-

schlossen werden (Tab. 18). Hierbei sind folgende generelle Maßnahmen umzusetzen:  

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

• Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten sind gemäß § 37 Abs. 3 

HeNatG großflächige Glasfassaden zu vermeiden. Dort wo sie unvermeidbar sind, ist die Durch-

sichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen von Markie-

rungen (Punktraster, Streifen) so zu reduzieren, dass ein Vogelschlag vermieden wird. Zur 
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Verringerung der Spiegelwirkung sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 

15 % verwendet werden.  

Tab. 18: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün). 

 

Ausgleich:  

• Es wird davon ausgegangen, dass die betroffenen gehölzbrütenden Arten aufgrund ihrer Anpas-

sungsfähigkeit im umliegenden Gehölzbestand sowie der geplanten Neupflanzungen von Laub-

bäumen und der Ausgleichspflanzungen für Neuntöter und Stieglitz weiterhin ausreichende 

Trivialname Art Status

§ 44 Abs.1 (1) 

BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 

(2) BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. Ausgleichs-

Maßnahmen

Amsel Turdus merula R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

• Zerstörung 

von Gelegen 

und Tötung 

von Tieren       

• Rodung von 

Bäumen und 

Gehölzen ist nur 

vom 01.10. bis 

28./29.02, sonst 

Baubegleitung                             

• Ausgleich 

erfolgt durch 

Neupflanzung

Bachstelze Motacilla alba R nein nein nein außerhalb des Geltungsbereich

Blaumeise Parus 

caeruleus

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

siehe -Amsel- siehe -Amsel-

Dorn-

grasmücke

Sylvia 

communis

R nein nein nein keine Betroffenheit 

Garten-

grasmücke

Sylvia borin R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

siehe -Amsel- siehe -Amsel-

Gimpel Pyrrhula 

pyrrhula

N nein nein nein keine Betroffenheit 

Hausrot-

schwanz

Phoenicurus 

ochruros

R nein nein nein außerhalb des Geltungsbereich

Klapper-

grasmücke

Sylvia curruca R nein nein nein keine Betroffenheit 

Kohlmeise Parus major N nein nein nein keine Betroffenheit 

Mönchs-

grasmücke

Sylvia 

atricapilla

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

siehe -Amsel- siehe -Amsel-

Rabenkrähe Corvus corone N nein nein nein keine Betroffenheit 

Ringeltaube Columba 

palumbus

N nein nein nein keine Betroffenheit 

Rotkehlchen Erithacus 

rubecula

R nein nein nein außerhalb des Geltungsbereich

Singdrossel Turdus 

philomelos

R nein nein nein außerhalb des Geltungsbereich

Sumpfmeise Parus palustris N nein nein nein keine Betroffenheit 

Zaunkönig Troglodytes 

troglodytes

R nein nein nein außerhalb des Geltungsbereich

Zilpzalp Phylloscopus 

collybita

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

siehe -Amsel- siehe -Amsel-

Status: N = Nahrungsgast   R = Reviervogel
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Habitatvoraussetzungen vorfinden. Ein darüberhinausgehender Ausgleich wird nicht als notwen-

dig erachtet. 

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Viele der gefun-

denen Vogelarten gelten als verhältnismäßig stresstolerant. Im Planungsraum kann es während der 

Bauzeit durch Lärmemissionen sowie sonstige Störungen zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der 

Fauna kommen. Die bauzeitliche Verdrängung der Fauna durch die temporäre Inanspruchnahme klingt 

nach Abschluss der Baumaßnahme ab. Nachhaltige Beeinträchtigungen sind aufgrund der Verfügbar-

keit von Alternativhabitaten in der Umgebung nicht zu erwarten.  

2.2.2 Tabellarische Prüfung von Nahrungsgästen mit ungünstigem Erhaltungszustand bzw. streng ge-

schützten Arten (BArtSchV) 

Nachfolgend ist die Prüfung von Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen für Nah-

rungsgäste mit ungünstigem bis unzureichendem bzw. schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: 

gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV) in tabellarischer Form dargestellt (Tab. 19). 

Tab. 19: Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Nahrungsgästen mit ungünstigem bis unzureichendem bzw. 

schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb, rot) und streng geschützten Arten (BArtSchV).  

 

Auswirkungen auf Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind jeweils nicht zu erwarten. Durch die Nutzung 

des Planbereichs wird ein Teilaspekt des Nahrungshabitats der vorkommenden Vogelarten berührt. 

Nachhaltige Beeinträchtigungen für die Arten können aber aufgrund des ausreichenden Angebots von 

adäquaten Alternativen in der Umgebung und der nur losen Bindung an den Planungsraum 

Trivialname Art

EU-

VSRL

Schutz 

D

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 

(2) BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. Ausgleichs-

Maßnahmen

Girlitz Serinus 

serinus

- § nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Hecken-

braunelle

Prunella 

modularis

- § nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Mäuse-

bussard

Buteo 

buteo

- §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Rotmilan Milvus 

milvus

I §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Star Sturnus 

vulgaris

- § nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Turmfalke Falco 

tinnunculus

- §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
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ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 2.1.3.3). Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind für 

die nachgewiesenen Nahrungsgäste nicht zu erwarten. 

2.2.3 Art-für-Art-Prüfung 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt in diesem Abschnitt eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Prüfungen. Hierfür wird eine tabellarische Form gewählt (Tab. 20).  

Die Tabelle stellt die Resultate der einzelnen Prüfschritte, das resultierende Ergebnis zur Notwendig-

keit einer Ausnahmeregelung, eine kurze Erläuterung zur Betroffenheit sowie mögliche Vermeidungs-

maßnahmen und vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen dar. Ausführliche Angaben und Begründungen 

enthalten die Prüfbögen im Anhang (Kap. 4).  

Tab. 20: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis unzureichendem 
bzw. schlechtem Erhaltungszustand (gelb, rot), streng geschützten Arten (BArtSchV, BNatSchG, FFH-RL) und An-
hang I Arten der EU-Vogelschutzrichtlinie. 

 

Vögel 

Goldammer und Stieglitz 

Die Goldammer konnte mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Der 

Stieglitz konnte mit drei Revieren innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Dementspre-

chend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich. Ein weiteres Revier des Stieglitz befindet sich im 

weiteren Umfeld und wird durch die Planungen nicht betroffen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für Goldammer und Stieglitz nach der Prüfung bei Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind fol-

gende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme: 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

Trivialname Art

Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte

§ 44 Abs.1 (1) 

BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Ausnahme-

genehmigung 

nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG 

erforderlich?

Goldammer Emberiza 

citrinella

Ein Revier im 

Geltungsbereich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

nein

Neuntöter Lanius collurio Ein Revier im 

Geltungsbereich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

nein

Stieglitz Carduelis 

carduelis

Drei Reviere im 

Geltungsbereich; ein 

weiteres im Umfeld

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

nein

Schlingnatter Coronella 

austriaca

Vorkommen im 

Geltungsbereich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

ausgleichbar

nein
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werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Fachgutachterliche Empfehlung: 

Durch das Wegfallen weniger Bäume und Gehölze wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu-

sammenhang nicht gefährdet. Goldammer und Stieglitz sind freibrütende Arten, die hinsichtlich der 

Nistplatzwahl unspezifisch sind. Als Ausweichmöglichkeiten kommen die Gehölze des direkten Umfeld, 

die verbleibenden Gehölze, die Neuanpflanzung im Geltungsbereich sowie die Ausgleichspflanzung für 

den Neuntöter in Frage. Aus diesem Grund werden CEF-Maßnahmen nicht für notwendig erachtet. 

Generell werden jedoch flächengleiche Ersatzpflanzungen von Gehölzen (heimische, standortgerechte 

Arten) empfohlen. 

Neuntöter 

Ein Revier des Neuntöters konnte innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Dementspre-

chend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich.  

Vermeidungsmaßnahme: 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme) 

• Verpflanzung der von der Rodung betroffenen Gehölze. 

• Neupflanzung von einheimischen dornenreichen Gehölzen (z.B. Weißdorn) um den bei der Ver-

pflanzung entstehenden Verlust der vorhandenen Gehölze auszugleichen. 

• Die Gehölze sind in einem lockeren Bestand auf der für den Neuntöter vorgesehen Ausgleichsflä-

che (Flur 30, Flurstück 257/1) anzuordnen und können durch vereinzelte Laubbäume komplemen-

tiert werden. Geschlossene Gehölzreihen entfalten jedoch eine überwiegend negative Wirkung 

und sind dementsprechend zu vermeiden. 

• Monitoring der Maßnahmen (Bestandskontrolle über mind. 5 Jahre). 

Reptilien 

Schlingnatter 

Das Vorkommen der Schlingnatter wurde im Geltungsbereich nachgewiesen. Dementsprechend sind 

artenschutzrechtliche Konflikte möglich. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für die Schlingnatter nach der Prüfung bei Berücksichtigung von 
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Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 4 „Anhang 

Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahmen: 

• Umsiedlung der Schlingnatter in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  

Eine Umsiedlung ist vorzugsweise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen. 

• Tiefbauarbeiten in Bereichen mit Vorkommen der Schlingnatter sind zu Beginn der Arbeiten durch 

eine qualifizierte Person zu begleiten (ökol. Baubegleitung) 

• Sicherung des Baufensters zur Verhinderung einer Einwanderung von Schlingnattern durch eine 

temporäre und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). 

Vorlaufende Ausgleichsmaßnahmen (CEF): 

Schaffung von Ersatzstrukturen auf der im BP Nr. 33 „Gewerbegebiet am Körle“ festgelegten Fläche 

mit dem Entwicklungsziel „Ersatzhabitat“. Hierbei sind folgende Strukturen zu schaffen:  

• Schaffung von Ruhe-, Sonn- und Versteckplätzen sowie Winterquartieren durch die Anlage von 

Hang- und Stützmauern oder Trockenmauern auf einer Fläche von ca. 500 m². Eine Teilung in 

mehrere Abschnitte ist möglich. Form und Ausgestaltung sind den örtlichen Gegebenheiten 

anzupassen. 

• Die angelegten Mauern müssen besonnt und möglichst südexponiert sein.  

• Keine Verfüllung oder Verfugung der Mauerritzen, um genügend Hohlräume und Versteck-

möglichkeiten zu bieten.  

• Eine Verschattung oder Verbuschung der angelegten Mauern ist zu vermeiden. Bei Freistel-

lung sind etwa 10 % des Bewuchses als Versteckmöglichkeiten zu erhalten.  

• Anlage und Pflege von Krautsäumen (1,5 m Breite) an Mauerfuß und Mauerkrone. Mahd 

nur im Winter.  

• Zusätzliche Anlage von 3 Steinschüttungen auf einer Fläche von je 15 m². Verwendung von 

autochthonem, grobem Steinmaterial (Korngröße zwischen 10 und 30 cm), um eine ausrei-

chende Zahl an Ritzen und Gängen herzustellen. Hierzu ist vorhandener Boden bis zu einer 

Tiefe von 1 m zu entnehmen und durch Steine zu ersetzen. Die Fläche ist anschließend in einer 

Höhe von mindestens 1 m mit Steinen zu überdecken. Form und Ausgestaltung sind den örtli-

chen Gegebenheiten anzupassen. 

• Vor der Errichtung der Gesteinsschüttung sollte der Untergrund mit nährstoffarmen und 

gut drainierten Substrat (Kies) verfüllt werden.  

• Eine Verschattung oder Verbuschung der Gesteinsschüttung ist zu vermeiden. 

• Die Gesteinsschüttung ist regelmäßig so zu pflegen, dass ein Überwachsen vermieden wird. 

• Restfläche außerhalb der angelegten Strukturen: zweimalige Mahd mit Balkenmäher (Schnitt-

höhe > 10 cm) mit Abfahren des Mahdguts. 
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Zeitplan: Das Ersatzhabitat ist vorlaufend herzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Ab-

fangen und Einsetzen der Tiere das Reptilienhabitat vollständig hergestellt sein muss.  

 

Aus fachgutachterlicher Sicht stehen der Planung unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maß-

nahmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte entgegen.  

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
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2.3 Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, kann die 

Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen Voraussetzungen 

entfallen. 

2.4 Fazit 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kirchheim hat in ihrer Sitzung am 11.12.2017 gemäß § 2 Abs. 

1 BauGB die entsprechenden Beschlüsse zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes und der 

Flächennutzungsplan-Änderung gefasst. Das vorliegende Gutachten verfolgt die in diesem Zusammen-

hang geforderte Überprüfung, ob durch die geplante Nutzung artenschutzrechtlich besonders zu prü-

fende Arten betroffen sind. Gegebenenfalls ist sicherzustellen, dass durch geeignete Maßnahmen 

keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG eintreten. Der Bericht liefert Aussagen zur ange-

troffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt wichtige Strukturelemente im Pla-

nungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnah-

men sind in den Prüfbögen festgelegt. 

Der Bebauungsplan zielt auf eine Ausweisung als Gewerbegebiet nach § 8 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) sowie die Sicherung der zugehörigen Erschließung ab. Als Resultat der Vorauswahl weist der 

Planbereich unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstattung Qualitäten als 

Lebensraum für Vögel, Reptilien, Amphibien, Sandbienen und Heuschrecken (Blauflügelige Ödland-

schrecke) auf. Infolgedessen ergibt sich das Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen 

Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  

Aus der Analyse sind als artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Vogelarten Goldammer, Neuntö-

ter und Stieglitz sowie als artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Reptilienart die Schlingnatter 

hervorgegangen. Dementsprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich. 

Es wurden keine Blauflügeligen Ödlandschrecken oder artenschutzrechtlich besonders zu prüfende 

Amphibien oder Sandbienen  nachgewiesen.  

Artenschutzrechtliche Konflikte  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störung) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstören von Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten) kann für Goldammer, Neuntöter, Stieglitz und Schlingnatter nach der Prü-

fung bei Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen ausgeschlos-

sen werden (vgl. Kap. 2.2.3 „Art-für-Art-Prüfung“, Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende 

Maßnahmen umzusetzen:  
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Vermeidungsmaßnahmen: 

Vögel  

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

Reptilien  

• Umsiedlung der Schlingnatter in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  

Eine Umsiedlung ist vorzugsweise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen. 

• Tiefbauarbeiten in Bereichen mit Vorkommen der Schlingnatter sind zu Beginn der Arbeiten durch 

eine qualifizierte Person zu begleiten (ökol. Baubegleitung) 

• Sicherung des Baufensters zur Verhinderung einer Einwanderung von Schlingnattern durch eine 

temporäre und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF-Maßnahme):  

Neuntöter 

• Verpflanzung der von der Rodung betroffenen Gehölze. 

• Neupflanzung von einheimischen dornenreichen Gehölzen (z.B. Weißdorn) um den bei der Ver-

pflanzung entstehenden Verlust der vorhandenen Gehölze auszugleichen. 

• Die Gehölze sind in einem lockeren Bestand auf der für den Neuntöter vorgesehen Ausgleichsflä-

che (Flur 30, Flurstück 257/1) anzuordnen und können durch vereinzelte Laubbäume komplemen-

tiert werden. Geschlossene Gehölzreihen entfalten jedoch eine überwiegend negative Wirkung 

und sind dementsprechend zu vermeiden. 

• Monitoring der Maßnahmen (Bestandskontrolle über mind. 5 Jahre). 

Schlingnatter 

Schaffung von Ersatzstrukturen auf der im BP Nr. 33 „Gewerbegebiet am Körle“ festgelegten Fläche 

mit dem Entwicklungsziel „Ersatzhabitat“. Hierbei sind folgende Strukturen zu schaffen:  

• Schaffung von Ruhe-, Sonn- und Versteckplätzen sowie Winterquartieren durch die Anlage von 

Hang- und Stützmauern oder Trockenmauern auf einer Fläche von ca. 500 m². Eine Teilung in 

mehrere Abschnitte ist möglich. Form und Ausgestaltung sind den örtlichen Gegebenheiten 

anzupassen. 

• Die angelegten Mauern müssen besonnt und möglichst südexponiert sein.  

• Keine Verfüllung oder Verfugung der Mauerritzen, um genügend Hohlräume und Versteck-

möglichkeiten zu bieten.  

• Eine Verschattung oder Verbuschung der angelegten Mauern ist zu vermeiden. Bei Freistel-

lung sind etwa 10 % des Bewuchses als Versteckmöglichkeiten zu erhalten.  
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• Anlage und Pflege von Krautsäumen (1,5 m Breite) an Mauerfuß und Mauerkrone. Mahd 

nur im Winter.  

• Zusätzliche Anlage von 3 Steinschüttungen auf einer Fläche von je 15 m². Verwendung von 

autochthonem, grobem Steinmaterial (Korngröße zwischen 10 und 30 cm), um eine ausrei-

chende Zahl an Ritzen und Gängen herzustellen. Hierzu ist vorhandener Boden bis zu einer 

Tiefe von 1 m zu entnehmen und durch Steine zu ersetzen. Die Fläche ist anschließend in einer 

Höhe von mindestens 1 m mit Steinen zu überdecken. Form und Ausgestaltung sind den örtli-

chen Gegebenheiten anzupassen. 

• Vor der Errichtung der Gesteinsschüttung sollte der Untergrund mit nährstoffarmen und 

gut drainierten Substrat (Kies) verfüllt werden.  

• Eine Verschattung oder Verbuschung der Gesteinsschüttung ist zu vermeiden. 

• Die Gesteinsschüttung ist regelmäßig so zu pflegen, dass ein Überwachsen vermieden wird. 

• Restfläche außerhalb der angelegten Strukturen: zweimalige Mahd mit Balkenmäher (Schnitt-

höhe > 10 cm) mit Abfahren des Mahdguts. 

Zeitplan: Das Ersatzhabitat ist vorlaufend herzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Ab-

fangen und Einsetzen der Tiere das Reptilienhabitat vollständig hergestellt sein muss.  

Fachgutachterliche Empfehlung:  

Goldammer und Stieglitz 

Durch das Wegfallen weniger Bäume und Gehölze wird die ökologische Funktion im räumlichen Zu-

sammenhang nicht gefährdet. Goldammer und Stieglitz sind freibrütende Arten, die hinsichtlich der 

Nistplatzwahl unspezifisch sind. Als Ausweichmöglichkeiten kommen die Gehölze des direkten Umfeld, 

die verbleibenden Gehölze, die Neuanpflanzungen im Geltungsbereich sowie die Ausgleichspflanzun-

gen für den Neuntöter in Frage. Aus diesem Grund werden CEF-Maßnahmen nicht für notwendig er-

achtet. Generell werden jedoch flächengleiche Ersatzpflanzungen von Gehölzen (heimische, standort-

gerechte Arten) empfohlen. 

Allgemeine Maßnahmen für Vögel mit günstigem Erhaltungszustand und Allgemeine Störungen 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung) kann 

für die betroffenen Arten nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausge-

schlossen werden. Zur Vermeidung der möglichen Tötung und Verletzung von Individuen sind generell 

folgende Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der Avifauna zu beachten: 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (01. März - 30. Sept.) aus 

artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig 

werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgut-

achter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. 
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• Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten sind gemäß § 37 Abs. 3 

HeNatG großflächige Glasfassaden zu vermeiden. Dort wo sie unvermeidbar sind, ist die Durch-

sichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen von Markie-

rungen (Punktraster, Streifen) so zu reduzieren, dass ein Vogelschlag vermieden wird. Zur Verrin-

gerung der Spiegelwirkung sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % ver-

wendet werden.  

Ausgleich:  

• Es wird davon ausgegangen, dass die betroffenen gehölzbrütenden Arten aufgrund ihrer Anpas-

sungsfähigkeit im umliegenden Gehölzbestand sowie der geplanten Neupflanzungen von Laub-

bäumen und der Ausgleichspflanzung für Neuntöter und Stieglitz weiterhin ausreichende Habitat-

voraussetzungen vorfinden. Ein darüberhinausgehender Ausgleich wird nicht als notwendig er-

achtet. 

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Viele der gefun-

denen Vogelarten gelten als verhältnismäßig stresstolerant. Im Planungsraum kann es während der 

Bauzeit durch Lärmemissionen sowie sonstige Störungen zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der 

Fauna kommen. Die bauzeitliche Verdrängung der Fauna durch die temporäre Inanspruchnahme klingt 

nach Abschluss der Baumaßnahme ab. Nachhaltige Beeinträchtigungen sind aufgrund der Verfügbar-

keit von Alternativhabitaten in der Umgebung nicht zu erwarten.  

Artenschutzrechtlich besonders zu prüfende Nahrungsgäste 

Der Planungsraum und dessen Umfeld stellt für Girlitz, Heckenbraunelle, Mäusebussard, Rotmilan, 

Star und Turmfalke ein gelegentlich frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Es kann jedoch da-

von ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den Planungsraum 

aufweisen und ggf. auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechend geeignete Struk-

turen kommen im Umfeld des Planungsraums noch regelmäßig vor. Es ist mit keiner Beeinträchtigung 

der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands der jeweiligen lo-

kalen Populationen bedingen könnte. Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzei-

ten führen meist zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist 

somit in der Regel nur temporär und klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

 

Aus fachgutachterlicher Sicht stehen der Planung unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Maß-

nahmen keine artenschutzrechtlichen Konflikte entgegen.  

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
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4 Anhang (Prüfbögen)  

Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Goldammer (Emberiza citrinella) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..         RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Ammern (Emberizidae), darunter häufigste Art in Europa und einer der charakteristischen Brutvögel der 

Feldmark. Im Herbst Gruppenbildung, während der Brutzeit dagegen ist die Goldammer streng territorial. 

Lebensraum 

Offene Kulturlandschaft mit Feldgehölzen, Hecken und Büschen. Im Winter ziehen sie in großen gemischten Trupps 

umher und suchen auf Feldern nach verbliebenen Samen. 

Wanderverhalten 

Typ Standvogel und Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Spanien, Italien, Balkanländer, Türkei und Norden Israels 

Abzug Ende August bis September 

Ankunft Mitte Februar bis Mitte März, spätestens Ende April 

Info Außerhalb der Brutzeit bilden sich mitunter größere Trupps, die sich an günstigen Nah-

rungsplätzen am Rand von Dörfern einfinden 

Nahrung 

Feine Sämereien, milchreife Getreidekörner sowie viele Insekten und Spinnen. 

Fortpflanzung 

Typ Boden- und Freibrüter 

Balz Februar bis August Brutzeit April bis August 

Brutdauer 11-14 Tage Bruten/Jahr 2-3 

Info Einzelbrüter, saisonale Monogamie. Nest am Boden unter Gras- oder Krautvegetaion, am Rand 

von Hecken, an Böschungen oder unter Büschen 

4.2 Verbreitung 

Europa: Skandinavien bis Nordspanien, Süditalien, Griechenland und Ukraine; in östlicher Richtung von Irland bis 

nach Asien. IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: 1.050.000 – 1.600.000 (GERLACH et al. 2025) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand > 6.000 (KREUZIGER et al. 2023). Trotz des großen Verbreitungs-

gebiets ist ein Bestandsrückgang zu verzeichnen. 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

Es konnte das Vorkommen der Goldammer mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Ein 

Revier wird von den aktuellen Planungen betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Durch das Wegfallen einer Ruhe- und Fortpflanzungsstätte wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-

hang nicht gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen 

die geplanten Baumaßnahmen eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art und eine Verletzung /Tötung von Indivi-

duen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) aus artenschutz-

rechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kon-

trollieren.  

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  
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Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Neuntöter (Lanius collurio) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..          RL Deutschland EU:      

..*..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

In Europa häufigste Art aus Familie der Würger (Laniidae). Gesamtes Jahr über territorial, auch keine Zusammen-

schlüsse beim Zug. In zweiter Hälfte des 20. Jahrhunderts große Bestandseinbuße durch Intensivierung der Landwirt-

schaft. 

Lebensraum 

Halboffene, mit kleinen Gehölzen durchsetzte Landschaften mit aufgelockertem Buschbestand. Bevorzugt extensiv 

genutzte Kulturlandschaft sowie Heckenlandschaften mit Weiß- oder Rotdorn. Wichtig sind große Freiflächen, wie 

Trockenrasen und Brachen. 

Wanderverhalten 

Typ Langstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Ost- und Südafrika 

Abzug ab Mitte Juli, hauptsächlich August  

Ankunft Mai 

Info Männchen treffen früher im Brutgebiet ein. Jungvögel bleiben meist bis Ende Sep-

tember im Aufzuchtsrevier 

Nahrung 

Vorwiegend Großinsekten, aber auch kleine Säugetiere und Vögel. 

Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 

Balz Mai Brutzeit Mai bis Juni 

Brutdauer 14-16 Tage Bruten/Jahr 1 

Info Monogame Saisonehe. Reviertreu. Brütet in halboffenen Landschaften mit gutem Angebot an 

Hecken und Sträuchern. Nest bevorzugt in Dornensträuchern, aber auch in Bäumen, Hochstau-

denfluren oder Reisighaufen. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ganz Europa bis auf Island, die britischen Inseln, Nordeuropa und die iberische Halbinsel. IUCN: Least Con-

cern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: 115.000 – 200.000 (GERLACH et al. 2025) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand > 6.000 (KREUZIGER et al. 2023) 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

Es konnte das Vorkommen des Neuntöters mit einem Revier innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Ein 

Revier wird von den aktuellen Planungen betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja    nein 

• Verpflanzung der von der Rodung betroffenen Gehölze. 

• Neupflanzung von einheimischen dornenreichen Gehölzen (z.B. Weißdorn) um den bei der Verpflanzung entste-

henden Verlust der vorhandenen Gehölze auszugleichen. 

• Die Gehölze sind in einem lockeren Bestand auf der für den Neuntöter vorgesehen Ausgleichsfläche (Flur 30, 

Flurstück 257/1) anzuordnen und können durch vereinzelte Laubbäume komplementiert werden. Geschlossene 

Gehölzreihen entfalten jedoch eine überwiegend negative Wirkung und sind dementsprechend zu vermeiden. 

• Monitoring der Maßnahmen (Bestandskontrolle über mind. 5 Jahre). 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja    nein 

Im Untersuchungsgebiet konnte eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen 

die geplanten Baumaßnahmen eine Ruhe- und Fortpflanzungsstätte der Art und eine Verletzung /Tötung von Indivi-

duen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) aus artenschutzrecht-

lichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen Be-

reiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollie-

ren. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja    nein 

- 
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja    nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja    nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja    nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung“ tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, 

ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Stieglitz (Carduelis carduelis) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..*..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutschland:      

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Finken (Fringillidae). In Deutschland eher selten, wird aber von Norden nach Süden zu immer häufiger. 

Wenig territorial. Außerhalb der Brutzeit in kleinen Gruppen, aber auch in Schlafgemeinschaften mit bis zu 40 Exemp-

laren, die im Winter mit Schwärmen von Bluthänfling, Girlitz und Grünling vermischt sein können. 

Lebensraum 

Halboffene strukturreiche Landschaften mit abwechslungsreichen Strukturen; besonders häufig im Bereich von Sied-

lungen an Ortsrändern, aber auch in Kleingärten oder Parks. Feld- und Ufergehölze, Obstbaumgärten, lockere Baum-

bestände oder Baum- und Gebüschgruppen bis zu lichten Wäldern, Hochstaudenflure, Brachen und Ruderalstan-

dorte. 

Wanderverhalten 

Typ Teilzieher, Kurzstreckenzieher 

Überwinterungsgebiet Westeuropa 

Abzug Oktober bis November 

Ankunft Anfang März bis Mitte Mai 

Info Im Herbst und Winter vor allem in offenen Landschaften mit stehengebliebenen Stau-

den, wie Straßenränder oder Ruderalflächen 

Nahrung 

Halbreife und reife Sämereien von Stauden, Wiesenpflanzen und Bäumen. 

Fortpflanzung 

Typ Freibrüter 

Balz (März)April bis Mai Brutzeit April bis August 

Brutdauer 11-13 Tage Bruten/Jahr 2-3 

Info Bildung von Brutgruppen; saisonale Monogamie. Nest auf äußersten Zweigen von Laubbäumen 

oder in hohen Büschen, stets gedeckt 

4.2 Verbreitung 

Europa: Westeuropa bis Sibirien. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: 12 – 29 Mio. Brutpaare in Europa 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 30.000 - 38.000 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

Es konnte das Vorkommen des Stieglitz mit drei Revieren innerhalb des Geltungsbereichs festgestellt werden. Ein 

weiteres Revier befindet sich im weiteren Umfeld. Drei Reviere werden von den aktuellen Planungen betroffen (vgl. 

Kap. 2.1.3.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Bei Durchführung von Eingriffen innerhalb des Geltungsbereichs ist eine Vermeidung nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Durch das Wegfallen weniger Ruhe- und Fortpflanzungsstätten wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusam-

menhang nicht gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Untersuchungsgebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Somit betreffen 

die geplanten Baumaßnahmen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen 

(z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

Ein weiteres Risiko Tiere zu fangen, töten oder zu verletzen besteht nicht.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

• Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (1. März - 30. Sept.) aus artenschutz-

rechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kon-

trollieren.  

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 



AF – BP Nr. 33. „Gewerbegebiet Am Körle“; Gemeinde Kirchheim, Ortsteil Kirchheim 4 Anhang (Prüfbögen) 

53 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 

worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Schlingnatter (Coronella austriaca) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig- 
unzureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..3..          RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutschland:      

..-..           ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Die Schling-, Glatt- oder Haselnatter ist die zierlichste Schlangenart unserer Region. Sie wird vielfach mit der Kreuz-

otter verwechselt. Ökologie und Biologie sind gut untersucht; lückenhaft bleiben die Kenntnisse ihrer genauen Ver-

breitung und Abundanz. 

Lebensraum 

Bevorzugt steinige bis felsige, schnell abtrocknende, sonnenexponierte Standorte wie extensiv bewirtschaftetet 

Weinberge und Dauerkulturen, Steinbrüche, Ruderalflächen, Industriebrachen, Dämme, Böschungen sowie Trocken- 

und Halbtrockenrasen. 

Nahrung 

Überwiegend Echsen, vereinzelt auch Nager. Beute wird vor dem Verschlingen durch Umschlingen getötet. 

Jahresrhythmik 

Aufenthalt im Winterquartier 

Ort Trockene, frostfreie Erdlöcher, Fels-

spalten oder Trocken- und Lese-

steinmauern 

Beginn Ab Anfang Oktober 

Ende Ab Ende März 

Info Aktionsraum im Sommer unter 480 m. Winterquartier i.d.R weniger als 2 km entfernt. Winter-

quartiere, Sonnplätze und Tagesverstecke oftmals über viele Jahre genutzt 

Fortpflanzungsbiologie 

Eiablage - Brutdauer - 

Info Ovovivipar; 8-15 Junge werden Ende Juli bis Ende September geboren 

4.2 Verbreitung 

Europa: Ganz Mittel- und Teile von Nord- und Südeuropa; von der nördlichen Hälfte der Iberischen Halbinsel über 

Südengland bis Südskandinavien und setzt sich in östliche Richtung bis Kleinasien und den Kaukasus fort. Die Art fehlt 

in Irland und auf den meisten Mittelmeerinseln außer Sizilien. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten unbekannt (Eionet 2013 - 2018) 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten ungünstig – unzureichend (FFH-

Bericht 2019) 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Aufgrund ihrer verborgenen Lebensweise lässt sich die Bestandentwicklung der 

Schlingnatter nur vermuten. Verfügbare Daten und Anhaltspunkte deuten geringere Bestandseinbrüche in den ver-

gangenen Jahrzehnten an als bei den anderen hessischen Schlangenarten 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen  

Es konnte das Vorkommen der Schlingnatter innerhalb des Geltungsbereichs nachgewiesen werden. Durch die Pla-

nungen werden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

Eine Vermeidung ist bei einer Bebauung des Geltungsbereichs nicht möglich. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die ökologische Funktion wird gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

Schaffung von Ersatzstrukturen auf der im BP Nr. 33 „Gewerbegebiet am Körle“ festgelegten Fläche mit dem Ent-

wicklungsziel „Ersatzhabitat“. Hierbei sind folgende Strukturen zu schaffen:  

• Schaffung von Ruhe-, Sonn- und Versteckplätzen sowie Winterquartieren durch die Anlage von Hang- und Stütz-

mauern oder Trockenmauern auf einer Fläche von ca. 500 m². Eine Teilung in mehrere Abschnitte ist möglich. 

Form und Ausgestaltung sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

• Die angelegten Mauern müssen besonnt und möglichst südexponiert sein.  

• Keine Verfüllung oder Verfugung der Mauerritzen, um genügend Hohlräume und Versteckmöglichkeiten zu bie-

ten.  

• Eine Verschattung oder Verbuschung der angelegten Mauern ist zu vermeiden. Bei Freistellung sind etwa 10 % 

des Bewuchses als Versteckmöglichkeiten zu erhalten.  

• Anlage und Pflege von Krautsäumen (1,5 m Breite) an Mauerfuß und Mauerkrone. Mahd nur im Winter.  

• Zusätzliche Anlage von 3 Steinschüttungen auf einer Fläche von je 15 m². Verwendung von autochthonem, gro-

bem Steinmaterial (Korngröße zwischen 10 und 30 cm), um eine ausreichende Zahl an Ritzen und Gängen herzu-

stellen. Hierzu ist vorhandener Boden bis zu einer Tiefe von 1 m zu entnehmen und durch Steine zu ersetzen. Die 

Fläche ist anschließend in einer Höhe von mindestens 1 m mit Steinen zu überdecken. Form und Ausgestaltung 

sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen. 

• Vor der Errichtung der Gesteinsschüttung sollte der Untergrund mit nährstoffarmen und gut drainierten Substrat 

(Kies) verfüllt werden.  

• Eine Verschattung oder Verbuschung der Gesteinsschüttung ist zu vermeiden. 

• Die Gesteinsschüttung ist regelmäßig so zu pflegen, dass ein Überwachsen vermieden wird. 

• Restfläche außerhalb der angelegten Strukturen: zweimalige Mahd mit Balkenmäher (Schnitthöhe > 10 cm) mit 

Abfahren des Mahdguts. 

Zeitplan: Das Ersatzhabitat ist vorlaufend herzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass vor dem Abfangen und Ein-

setzen der Tiere das Reptilienhabitat vollständig hergestellt sein muss. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 
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(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die geplanten Baumaßnahmen betreffen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art. Baubedingte Auswirkungen kön-

nen daher Individuen betreffen. Hierdurch können Tiere getötet oder verletzt werden. Aufgrund des Verhaltens der 

Zauneidechse sind Vermeidungsmaßnahmen unbedingt nötig. Die Zauneidechse zieht sich bei Gefahr in Erdhöhlen 

und Lücken im Bodensystem zurück. Baumaßnahmen mit schwerem Gerät (Bagger, usw.) bergen daher ein großes 

Risiko der Verletzung und Tötung. Eine Verlagerung in die Wintermonate ist nicht möglich, da die Zauneidechse zu 

dieser Zeit bewegungsunfähig im Überwinterungshabitat verharrt. Baumaßnahmen führen zu dieser Zeit zur Verlet-

zung und Tötung von Individuen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

• Umsiedlung der Schlingnatter in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  

• Eine Umsiedlung ist vorzugsweise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen. 

• Tiefbauarbeiten in Bereichen mit Vorkommen der Schlingnatter sind zu Beginn der Arbeiten durch eine qualifi-

zierte Person zu begleiten (ökol. Baubegleitung) 

• Sicherung des Baufensters zur Verhinderung einer Einwanderung von Schlingnattern durch eine temporäre und 

überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  
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Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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